
 

 

 

 
 

 

 

Aufgrund des schlechten Zustands muss der Oberflächenbelag im Kreuzungsbereich 

Staldenstrasse-Hasenrainweg sowie auf dem Hasenrainweg saniert werden. Dabei kommt es zu 

folgenden Einschränkungen: 

 

- Dienstag 15.04.2025 ab 08.00 Uhr bis Mittwoch, 16.04.2025 10.00 Uhr: komplette 

Sperrung Kreuzungsbereich. Die Umfahrung ist via Tällenweg-Chräjenbüelweg möglich. 

Verschiebedatum bei schlechter Witterung: Mittwoch, 16.04.2025 ab 08.00 Uhr bis 

Donnerstag, 17.04.2025, 12.00 Uhr. 

 

- Am Donnerstagmorgen, 17.04.2025, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr bleibt der 

Kreuzungsbereich Stalden-Hasenrainstrasse sowie die Hasenrainstrasse bis zur SBB-

Überführung gesperrt. Die Umfahrung via Tällenweg-Chräjenbüelweg ist nicht möglich. 

 

 

 

Wir sind uns der Kurzfristigkeit der Ankündigung bewusst. Aufgrund des Strassenzustands wollen 

wir die Sanierung aber nicht weiter hinausschieben. Wir danken Ihnen für das Verständnis. 

 

Bei Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. Tel. 032 636 27 73  

oder gemeinde@oberbipp.ch 

 

 Freundliche Grüsse 

 Gemeindeverwaltung Oberbipp 

  

 
 
 
 
 
 
 
Mitteilung an: Landwirtschaftsbetriebe / Blaulichtorganisationen / www.oberbipp.ch 
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Aufgeschreckt durch Presseberichte, haben 

sich die Schulkommission, das 

Lehrerkollegium und die 

Vormundschaftsbehörde für dieses aktuelle  

Thema entschieden.  

 
Herr Aebi, Erziehungsberatungsstelle 

Langenthal, wird uns aus der pädagogischen 

Sicht Hinweise und Tipps geben. 

Herr Bürki, Sozialarbeiter auf dem 

Jugendgericht Emmental-Oberaargau in 

Burgdorf, wird die juristische Seite erläutern. 

Was ist erlaubt, was nicht, wann wird eine 

Straftat begannen, wie verhält es sich mit der 

Verantwortung der Eltern, usw.  

Zu diesem Abend mit Informationen, 

Anregungen, Gedankenaustausch, erwarten 

wir alle Eltern und Erziehungsberechtigte.  

Interessierte sind ebenfalls herzlich 

eingeladen. 

 
 
Schulkommission, Vormundschaftsbehörde, 
Schulleitung und Lehrerkollegiu 


